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Inhalt der Mitteilung: 
 
Zu TOP Ö 6: Bestellung einer neuen stellvertretenden Schriftführerin (0157/2022) 
 
Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport hat einstimmig folgenden Beschluss gefasst: 
 
Frau Kimberly Käsbach wird zur stellvertretenden Schriftführerin für den Ausschuss für 
Bildung, Kultur und Sport bestellt. 
 
Es wird beschlussgemäß verfahren. 
 
 
Zu TOP Ö 12: Errichtung einer Freizeitsportanlage auf dem stillgelegten Sportplatz 
Katterbach (0134/2022) 
 
Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport hat einstimmig folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der beschriebenen Errichtung einer Freizeitsportanlage wird grundsätzlich zugestimmt und 
die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt. Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich einer 
schriftlichen Fördermittelzusage und der Bereitstellung der Haushaltsmittel. 
 
Der Förderbescheid des Landes NRW steht noch aus. Der Rheinisch-Bergische Kreis hat 
den Gesamtantrag auf Fördermittel aus dem Programm "Moderne Sportstätte" erst Ende Juli 
bei der Bewilligungsbehörde eingereicht. 
 



   

 

Zu TOP Ö 13: Umbau des städtischen Tennensportplatzes an der IGP in einen 
Kunstrasenplatz als Einstieg in eine „Bezirkssportanlage NordWest“ für Freizeit- und 
Breitensport (0320/2022) 
 
Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport hat einstimmig folgenden Beschluss gefasst: 
 
Dem beschriebenen Umbau des Tennensportplatzes an der IGP in eine „Bezirkssportanlage 
NordWest“ wird grundsätzlich zugestimmt. Die Verwaltung wird mit dem Umbau des 
vorhandenen Tennensportplatzes in einen Kunstrasenplatz beauftragt. 
 
Die Zustimmung erfolgt vorbehaltlich der Bereitstellung von Haushaltsmitteln. Für die 
weiteren Bauabschnitte ist ein konkretisierender Maßnahmebeschluss erforderlich. 
 
Es wird beschlussgemäß verfahren. 
 


